
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/9/23 2002/15/0010
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.2005

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

21/03 GesmbH-Recht

Norm

ABGB §1313a;

ABGB §1315;

GmbHG §18;

GmbHG §19;

GmbHG §61;

Rechtssatz

Das Handeln des Geschäftsführers wird der GmbH nicht nur bei rechtsgeschäftlichen Erklärungen (Vertretung)

zugerechnet; auch sein in Ausübung seiner Geschäftsführungstätigkeit gesetztes deliktisches Verhalten wird der

Gesellschaft zugerechnet und begründet ihre Schadenersatzp:icht (Hinweis OGH 8. Juli 1993, 8 Ob 587/93;

Kastner/Doralt/Nowotny, Grundriss des österreichischen Gesellschaftsrechts5, 385; Koppensteiner, GmbHG, Rn 26 zu §

18 und Rn 24 zu § 61).
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